
Gesetz über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen und die Sanierung von Altlasten  

(Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz - ThAbfAG)  

Fassung vom 15. Juni 1999 
(GVBl. 1999 S. 385)  

Erster Teil 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft  

§ 1 Ziele der Kreislauf- und Abfallwirtschaft  

(1) Ziel der Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist die nachhaltige Sicherung und Schonung der 
natürlichen Ressourcen sowie die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen.  

(2) Zur Verwirklichung der Ziele ist der Anfall von Abfällen nach Maßgabe des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705) 
in der jeweils geltenden Fassung durch  

1. die Entwicklung und Einführung umweltfreundlicher Verfahren zur Vermeidung und 
Reduzierung der Abfälle,  

2. das abfallarme Herstellen, Be- und Verarbeiten von Erzeugnissen,  
3. die Erhöhung der Gebrauchsdauer und Haltbarkeit der Erzeugnisse und die Steigerung ihrer 

Mehrfachverwendung und  
4. das abfallarme Verteilen von Erzeugnissen durch den Hersteller und Händler  

zu vermeiden, sofern dies technisch möglich, zumutbar und nicht unverhältnismäßig ist.  

(3) Nicht vermeidbare Abfälle sind nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu 
verwerten. Dazu sind  

1. Schadstoffe in Abfällen zu vermeiden und, soweit sie nicht vermeidbar sind, zu vermindern,  
2. angefallene Abfälle schadlos und ihrer Art und Beschaffenheit entsprechend hochwertig zu 

verwehen: Vorrang hat die besser umweltverträgliche Verwertungsart,  
3. Abfälle so zu behandeln, dass sie umweltverträglich verwertet werden können.  

(4) Für nicht verwertbare Abfälle ist die Sicherung ihrer gemein wohlverträglichen Beseitigung zu 
gewährleisten. Menge und Schädlichkeit der Abfälle zur Beseitigung sind durch Behandlung zu 
vermindern.  

(5) Jeder soll durch sein Verhalten zur Verwirklichung des Ziels der nachhaltigen Sicherung und 
Schonung der natürlichen Ressourcen beitragen.  

§ 2 Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger  

(1) Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Sinne des § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG sind die 
Landkreise und kreisfreien Städte. Sie haben, mit Ausnahme der in § 5 geregelten Fälle, die in ihrem 
Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle nach Maßgabe des § 15 KrW-/AbfG zu verwerten 
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besitzer mit dem Ziel, eine möglichst weitgehende Vermeidung und Verwertung von Abfällen zu 
erreichen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe bestellen sie Abfallberater.  

(3) Alle Behörden des Landes, die Gemeinden, die Landkreise, die Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie Betriebe, deren Kapital sich ganz oder überwiegend in der 
Hand des Landes oder der Kommunen befindet, haben bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien 
und Gebrauchsgütern sowie bei der Durchführung von Baumaßnahmen nach Möglichkeit Produkte 
zu verwenden, die aus Abfällen oder in abfallarmen Verfahren oder aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt wurden oder die sich durch besondere Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit 
auszeichnen oder die umweltverträglicher als andere Produkte entsorgt werden können. Bei 
öffentlichen Veranstaltungen sowie beim Umgang mit Arbeitsmaterialien und Gebrauchsgütern 
haben sie Abfälle, soweit möglich, zu vermeiden und im Übrigen für eine Verwertung getrennt zu 
sammeln, soweit die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 Satz 4 KrW-/ AbfG vorliegen.  

(4) Die oberste Abfallbehörde kann im Einvernehmen mit der obersten Kommunalaufsichtsbehörde 
durch Rechtsverordnung, soweit nicht eine abschließende bundesrechtliche Regelung vorhanden ist, 
bestimmen, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger  

1. bestimmte Abfälle mit besonderem Schadstoffgehalt, deren ordnungsgemäße Verwertung oder 
sonstige Entsorgung eine besondere Behandlung erfordern (Problemstoffe), von anderen 
Abfällen getrennt einsammeln und befördern müssen und  

2. bestimmte Abfälle getrennt entsorgen müssen, um ihre Verwertung oder sonstige 
umweltverträgliche Beseitigung zu ermöglichen oder zu erleichtern.  

§ 4 Satzung  

(1) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können durch Satzung festlegen, wie ihnen im 
Rahmen der Überlassungspflichten nach § 13 Abs. 1 bis 3 KrW-/AbfG die Abfälle zu überlassen 
sind. Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung sind so zu gestalten, dass Anreize zur 
Erfüllung der abfallwirtschaftlichen Grundpflichten der Abfallvermeidung und -verwertung gegeben 
werden. Sie können ferner Abfälle aus Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsbereichen nach § 15 
Abs. 3 KrW-/AbfG mit Zustimmung der zuständigen Abfallbehörde allgemein durch Satzung oder 
durch Entscheidung im Einzelfall ganz oder teilweise von der Entsorgung ausschließen. Das gilt 
nicht für die Einsammlung von Abfällen nach § 5 Abs. 4. § 2 Abs. 6 gilt entsprechend.  

(2) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erheben als Gegenleistung für die Inanspruchnahme 
ihrer Einrichtungen Benutzungsgebühren nach dem Thüringer Kommunalabgabengesetz. Zu den 
ansatzfähigen Kosten können gehören  

1. alle Aufwendungen für die Sicherung, Rekultivierung und Nachsorge der von den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern betriebenen und stillgelegten Abfallbeseitigungsanlagen, 
soweit diese nicht durch Rückstellungen oder Rücklagen gedeckt sind,  

2. die Aufwendungen für Planungen nicht verwirklichter Vorhaben, soweit diese im Zeitpunkt 
der Planung in ordnungsgemäßer Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich waren und 
rechtzeitig abgebrochen wurden,  

3. die Aufwendungen für die Beratung und Aufklärung über Abfallvermeidung und -verwertung. 

(3) Werden verschiedene Abfallarten in einer Abfallbeseitigungsanlage gemeinsam beseitigt, ist 
grundsätzlich eine einheitliche Gebühr zu erheben. Die Festsetzung höherer Gebühren ist zulässig, 
wenn die verschiedenen Abfallarten aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften einen 
unterschiedlichen Entsorgungsaufwand verursachen oder wenn die Abfallerzeuger Abfälle anliefern, 
die stofflich oder energetisch verwertet oder mit geringeren Anforderungen thermisch behandelt oder 
abgelagert werden könnten, jedoch nur deshalb angenommen werden müssen, weil sie mit anderen 
Abfallstoffen so vermischt sind, dass sie ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht mehr getrennt 
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werden können.  

(4) Auch bei der Bemessung der Gebühren sind Anreize zur Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen zu schaffen.  

(5) Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können in ihren Satzungen Regelungen zur 
Durchsetzung ihnen gegenüber nach § 13 KrW-/AbfG bestehender Überlassungspflichten treffen. 
Auf dieser Grundlage sind sie auch befugt, satzungsrechtliche Anordnungen zu treffen, insbesondere 
zur Durchsetzung von Überlassungspflichten und Getrennthaltungspflichten sowie zu 
Verbringungsverboten für überlassungspflichtige Abfälle.  

§ 5 Entsorgung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle  

(1) Besonders überwachungsbedürftige Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind ohne Rücksicht auf 
Herkunft, Entstehungsort und Menge solche beweglichen Sachen, die Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 
1 KrW-/AbfG sind und die durch eine Rechtsverordnung nach § 41 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3 Nr. 1 
KrW-/AbfG bestimmt worden sind. Hierzu zählen auch Abfälle, die nach § 41 Abs. 4 KrW-/AbfG 
im Einzelfall durch die zuständige Behörde als besonders überwachungsbedürftig eingestuft wurden. 

(2) Die oberste Abfallbehörde kann durch Rechtsverordnung bestimmen,  

1. dass eine der Fachaufsicht der oberen Abfallbehörde unterstehende Zentrale Stelle 
Sonderabfall eingerichtet wird,  

2. dass Erzeuger und Besitzer besonders überwachungsbedürftiger Abfälle diese der Zentralen 
Stelle Sonderabfall anzudienen haben,  

3. in welcher Art und Weise besonders überwachungsbedürftige Abfälle anzudienen sind,  
4. dass die Zentrale Stelle Sonderabfall zusätzlich zu den Aufgaben im Rahmen einer 

Andienungspflicht nach Nummer 2 weitere Aufgaben im Rahmen der abfallrechtlichen 
Überwachung für Abfälle wahrnimmt, die der Nachweisführung nach den §§ 3 bis 23 der 
Nachweisverordnung vom 10. September 1996 BGBl. I S. 1382, 1997 I S. 2860) in der jeweils 
geltenden Fassung unterliegen,  

5. dass Aufgaben bei der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen der Zentralen Stelle 
Sonderabfall übertragen werden,  

6. dass die Zentrale Stelle Sonderabfall die Abfallberatung nach § 38 KrW-/AbfG für besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle durchführt,  

7. dass der Zentralen Stelle Sonderabfall Zuständigkeiten abweichend von den §§ 24 und 25 nach 
Maßgabe des § 27 übertragen werden.  

Als Zentrale Stelle Sonderabfall kann auch eine juristische Person des Privatrechts als Beliehener 
bestimmt werden, sofern diese der Beleihung zugestimmt hat. Die Organisationsform sowie die 
Zusammensetzung und Fach- und Sachkunde der Organe und Mitarbeiter der Zentralen Stelle 
Sonderabfall müssen Gewähr für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung bieten.  

(3) Für die in Absatz 2 genannten Aufgaben erhebt die Zentrale Stelle Sonderabfall im Fall ihrer 
Errichtung Gebühren und Auslagen. Die oberste Abfallbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung zu bestimmen:  

1. die gebührenpflichtigen Tatbestände im Einzelnen,  
2. die Gebührenberechnung,  
3. die Auslagenerstattung,  
4. dass einzelne oder alle Gebührentatbestände nur zur Deckung des Verwaltungsaufwands 

erhoben werden,  
5. dass geeignete Amtshandlungen, die typischerweise bei der Überwachung eines 

Entsorgungsvorgangs neben- oder nacheinander erforderlich sind, durch eine gemeinsame 
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